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Bebauungsplan Nr. 15 „Kommandantur Lübtheen" 

Ihre E-Mail vom 24. August 2016 

Nach Prüfung der mir übersandten Unterlagen nehme ich in meiner Funktion als Träger 
öffentlicher Belange und aus fachtechnischer Sicht wie folgt Stellung: 

1. Landwirtschaft/EU-Förderangelegenheiten 

Bei den Flächen des Bebauungsplans Nr. 15 „Kommandantur Lübtheen" handelt es sich um 
Konversionsflächen. Landwirtschaftliche Belange sind nicht betroffen. Bedenken und 
Anregungen werden zum gegenwärtigen Stand der Planung nicht geäußert. 

2. Integrierte ländliche Entwicklung 

Als zuständige Behörde zur Durchführung von Verfahren zur Neuregelung der 
Eigentumsverhältnisse nach dem 8. Abschnitt des Landwirtschaftsanpassungsgesetzes und 
des Flurbereinigungsgesetzes möchte ich mitteilen, dass sich das geplante Bauvorhaben in 
keinem Verfahren zur Neuregelung der Eigentumsverhältnisse befindet. 

Bedenken und Anregungen werden deshalb nicht geäußert. 

3. Naturschutz, Wasser und Boden 

3.1 Naturschutz 

Das von Ihnen geplante Vorhaben befindet sich innerhalb des Zuständigkeitsbereiches des 
Biosphärenreservatsamtes Schaalsee-Elbe, das als zuständige untere Naturschutzbehörde 
zu beteiligen ist. 
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3.2 Wasser 

Gewässer erster Ordnung gern. § 48 Abs. 1 des Wassergesetzes des Landes Mecklenburg-
Vorpommern (LWaG) und wasserwirtschaftliche Anlagen in meiner Zuständigkeit werden 
nicht berührt, sodass von hier gegen das Vorhaben keine wasserwirtschaftlichen Bedenken 
bestehen. 

3.3 Boden 

Das Altlasten- und Bodenschutzkataster für das Land Mecklenburg-Vorpommern wird vorn 
Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie Mecklenburg-Vorpommern, Goldberger 
Straße 12, 18273 Güstrow, anhand der Erfassung durch die Landräte der Landkreise und 
Oberbürgermeister/Bürgermeister der kreisfreien Städte geführt. Entsprechende Auskünfte 
aus dem Altlastenkataster sind dort erhältlich. 

Werden in Bewertung dieser Auskünfte oder darüber hinaus durch Sie schädliche 
Bodenveränderungen, Altlasten oder altlastverdächtige Flächen im Sinne des 
Bundesbodenschutzgesetzes (BBodSchG) festgestellt, sind Sie auf Grundlage von § 2 des 
Gesetzes zum Schutz des Bodens im Land Mecklenburg-Vorpommern 
(Landesbodenschutzgesetz — LBodSchG M-V) verpflichtet, den unteren 
Bodenschutzbehörden der Landkreise und kreisfreien Städte hierüber Mitteilung zu machen. 

4. Immissions- und Klimaschutz, Abfall- und Kreislaufwirtschaft 

Ich ergänze Ihre Feststellungen in der Begründung wie folgt: 

4.1 Immissions- und Klimaschutz 

4.1.1 Genehmigungsbedürftige Anlagen nach Bundes-Innmissionsschutzgesetz (BlmSchG) 

Im Planungsbereich und seiner immissionsschutzrelevanten Umgebung ist folgende Anlage 
bekannt, die nach BlmSchG durch mich genehmigt bzw. mir angezeigt wurde: 

- Schützenzunft von 1899 e.V. Lübtheen Schießstand für Handfeuerwaffen 

Diese Anlage genießt Bestandsschutz. Davon ist bei allen weiteren Planungsmaßnahmen 
auszugehen. 

4.1.2 Lärmimmissionen 

Zur Gewährleistung des Immissionsschutzes sind die schalltechnischen Orientierungswerte 
für die städtebauliche Planung entsprechend DIN 18005 im Gebiet selbst wie auch in den 
angrenzenden Gebieten, je nach ihrer Einstufung gemäß Baunutzungsverordnung 
einzuhalten und nach Möglichkeit zu unterschreiten. 

4.2 Abfall und Kreislaufwirtschaft 

Alle Baumaßnahmen sind so vorzubereiten und durchzuführen, dass von den Baustellen und 
fertiggestellten Objekten eine sach- und umweltgerechte Abfallentsorgung nach den 
gesetzlichen Bestimmungen erfolgen kann. 

Sollten bei Erdarbeiten Auffälligkeiten wie unnatürliche Verfärbungen bzw. Gerüche des 
Bodens auftreten, ist der Landrat des Landkreises Ludwigslust-Parchim zu informieren. Der 
Grundstücksbesitzer ist als Abfallbesitzer nach § 15 Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG) zur 
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ordnungsgemäßen Entsorgung des belasteten Bodenaushubs verpflichtet. 

Im Auftrag 

ie./h a b'-4;54J 

Mattutat 


